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· wobei <X und a: die kleineren Winkel an der Diagonale des Sektionsrechteckes 
für die neue und alte Sektionseinteilung sind. Die beiden Formeln gehen nacl\ 

' Au�rechnung der konstanten Faktore_n über in  
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und 6 0' · � d . 1 ·920 . 
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�fcflau unb �ürgenfdlein be� ftritigen waiben unb gemetd 
- . 3.wifcf?en n�ubotf �nb - möbling l 556 unb altes <ßemain::<l;runbbucf1 

neuborf. 
Von k. k. Obergeometer .J o h. � e r  a n  io Mödling, N.-Ö . . 

Wenn man mit .otfe.nen · Sinnen beobachtend auf Bereisungen .ausgeht, wie 
. v!el des Ungewöhnlichen, Seltsamen . und Inter.essanten bietet sich für's Aug und 
Ohr ! Städtische· und ländliche J(uftur stoßen . hart aneinander, Neues schiebt sieh • 

. ' '  
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- das Alte verdrängend in's Ackerlan� hinein.  Wie .wenig Sorgfalt bringt 
man aber dem Alten entgegen ! Uralte Grenzsteine, die der sorgsame · rechtliche 
Sinn der Alten gesetzt, sind der verständnislosen Gleichgiltigkeit der Gegenwart 
preisgegeben. Eine ganze Geschichte bietet oft die bisweilen von Mutwillen zer-

:schlagene ·oder von den Unbilden - des Wetters hart mitgenommene Inschrift, ein 
Zeichen oder Wappen des Marksteines. Auf diese Weise verwischt sich die ge
naue Kenntnis von der Gemeindefreiheit und anderer bedeutsamer Ereignisse, die 

- unsere Väter beschäftigten. 
Einige hervorragende alte Gemeinde-Grenzsteine _ der Katastralg�meinde 

N e u d o r f gegen Mödling boten mir anläßl�ch der periodischen. Revision dieser 
Gemeinde den Anlaß, über die sehr gute alte Einrichtung des sogenannten cjähr� 

' liehen Grenzganzes , mit dem B ürgermeister ·der erwä�nten Marktgemeind�· zu 
sprechen. Infolge dieser Anregung erhielt ich durch die besondere Liebenswü.rdig
keit des genannten Herrn, dem ich an dieser Stelle noch meinen besten Dank ab
statte, Gelegenheit, im Gemeindearchive einen alten Situationsplan (MappeJl mit _ 
der Darstellung der Gemeindegrenzsteine gegen Möd.Jing : und .Brunn a. · G. · einzu· 
sehen, welcher in natürlicher Gi:öße diesem Aufsatze beigegeben ist. 

\Yer würde in _ dieser ·einfachen Darstellu_ng einen P.lan erken11en ? · Primith e 1 
Linien mit u mständlich erklärenden ·Worten zeigen die Hauptkommunikation, Bäche-. 
und Gemeindegrenze -an ; die Grenzsteine dagegen als die wichtigste D&lrstellung . , 

sind groß verzeichnet mit Nummern und dem Wappen Neudorfs versehen. 
Diese wenigen natürlichen I;Jegrenzunge gaDeii die Grundlage .zur_ Weid

berechtigungserteilung, der Plan beschränkt sie�. daher bloß auf die im Terrain · 
leicht s ichtbaren Einz�lheiten.' . . 

Die Reichsstr�ße Wien.-Triest durc.hschneidet in natürlicher Lage von Nord 
nach Süd den Plan und mü�det nach zwei Bachübersetzungen südlich im Neu· 
dorfer Ortsgebiet. Als . nähere Beschreibung lesen wir i� Plan an .den betre���de!J 
,Stellen : - Das ift ber roienner {anbtftrav. - · Ifos ift · b(ie) ftainern Priicfn. im 
innern �rotnpad] - Das ift bie ftainern Prücfd>h� .1'.�v bem äujerften �rotn„ · 
-
P.ad} -, bei den · vorhandenen zwei . Bächen : � Das ift ber in��r �rotJ!pacf7 : -

ber änb �rotnpad] � ift ber äuöer �ro.tnpad]. - bas ift ga'r ber ._äuiitrt �rotn„' 
pad]. Mit eföer ' schwachen flüchtigen Linie ist die Gemeindeg�enze · g�gen VÖsen, 

.... . . . . . / 
dorf angedeutet - bas ift _V�fenbarf.:r gemercf -:-- bei deoi Orte Vö�endorf ohne 
weiteren Linienzug bloß mit den Worten : - Das ift . J)ibermannsbar:ffer unb ' 
Vef enbarffermercf. 

· . 1 
� 

, . ( 
Die umliegenden Ortschaften sind in ihrer gegenseitigen n�tür_lichen Lage 

mit den dort befindlichen öffentlic�en Gebäuden, z. B.  Kirche; ' Rathaus, B�äufü�us„ . . 
Stadtmauer bl?B typisch verz�ich��t,' und iwar : · · · ; . · · · ' 

- möblinng (Mödling), 4:nn,erstarff (Maria-Enzersdorf),· Prunn (Bniqn . am .' .1 

Gebirge), pe'tterstarff (Perchtoldsdorf), Ueuba�ff .(Wie}ier-Neudorf), piberinani". """· �:!:1 
barff (Biedermannsdorf'), endlich Vefe�nbarff (Vöse*dorf). · 

. . 

· · 

Die Gemeindegrenzsteine mit. dem Wappen Neud,<>i:fs, neun an d.er . Zahl, siiid ' 
der Reihe nach nummeriert ; Iin1cs' ·vom Grenzsteine Nr: · 1 · steht : · ..._ . �a. fagen 
bte '5eugen fey b( er) �rft�nard}f�ain geftanbn ·aber uom roaffer roedge11>af �n 
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lborben - l inks vom Grenzst:in Nr. 2 :  -- Der anbmarcfJftaitt fo mit prunne� 
uub neubarfel· �aicfJn besaidp1d. S..iit Prum1 unb u�ubarfer gepiet . Jft im 
\527 Jar gefet?t - ; unterhalb des_ Grenzsteines Nr. 9 :  - Das ift b�r 9 unb le�t. 

· mard?ftain öer Sai t J)run 2.1rnbarf unb jef.-ubarf - .  Unterhalb des Grenzsteines 
Nr. 2 ist mit einem Galgengerüste die Stelle bezeichnet, wo die Herrschaft Möd- . , 
ling ihre c peinliche Halsgerichts-Malefizordnung» vollzog - Das ift b, er) lflöb� 

· ling · gallgm - . · 

Die Ursache der Verfassung dieses l 'lanes war folgende : 
Türkische Scharen hatten den Ort Ne.1dorf ·bei Mödling, richtiger Wiener· : 

Neudorf, im Jahre 1 5 29 niedergebrannt. Aus dem Schutte wiedererstanden, führten 
Mödling und Neuitorf einen Streit wegen der Viehweide. Die niederösterreichische 
Regierung entschied zugunsten Neudorfs, doch die Mödlinger rekurrierten c g e� e n  
H o f> ,  und Kaiser Ferdinand bestimmte durch das Diplom von 1 558, Oktoher 2� · 
Wien1 ), daß die Mödlinger c e i n e  b e s c h e i d e n e  A n z a h l  Vi e h, e t wa  64 S t ü c k> , c 
auf die Nt>udorler w·eide treiben . dürfen, wie es von c a  l t  e r  s h e r > üblich war ; 
zur Tränke sollten sie ihr Vieh auf einen · F l e c k > bei der Mühle, c die Heide> 
genannt, treiben.  Wollten die Mödlinger aber mehr Vieh auf Neudorfer Gebiet 
weiden lassen, hätten sie die Neudorf er c z u  e r s u c h e n> und nicht gegen ihren 
Willen zu handeln .  Nach dieser Urkunde war Neudorf · noch ein Dorf, aber es 
hatte .bereits das R.echt, ein Wappen, e i n m i t  d e r  S c h n � i d e  n a c h  l i n k s '. g e· 
r i c h t e t e s  B e i l, zu führen : , 

' ·  Anläßlich des nun er,wähnten Streites zwischen den beiden Gemeinden wurde 
· auf Veranlassung des Regierungskommissärs P ö g 1, der· die Untersuchung Zl! 
pflegen hatte, der Situationsplan vom Jahre 1 555 angefertigt. 

I;>ie Weiderechte auf den durch die Reichsstraße und die beiden Bäche ab- · 
gegrenzten Räumen sind �urch drei an den bezüglichen Stellen gemachte Eintra
gungen .ersichtlich gemacht : =-- Das ertrd&en bi\? ' � l  öblin�l'r unb l.1eubarff.!r 

· inbiff�rentl'r (ohne Ausnahme) - , Das ertrdben aud? bie l.Höblinger uttb Ueu ' 

· barff tr · ..:..._ . . . 

· Am unteren Pla1 1rande in der Mitte finden ·wir die foschrift : - Dt�fl'r 8rieff 
. ,  ' ift' alfo

. 
·wie ban bi� 8fd)au )11'tfci1 ber 1'0U lllöblittg un·b Ueubarff be� 55 iftll 

·Jars befci],•bl'n tn bifer geftalt con»or�nit t unb burd? t}n. pögl . '1'.:omiffarius 
�>»er5aid)_net ll'orbe·n llo· \ 555. --

· 

' . . 
. . 

Der Plari, welcher ohne jede Maßstabangabe verfaßt worden . ist, wurde 
für . die Gemeinde Neudorf - DurcfJ lnartin Sruntter n>i�erumb auf amts" 

• � • - • • 1 

._ :  nu�. '(?) abcanterfeit \55611J . - , so. daß .der hier zur Abbildung gebrachte_ rian , 

' eigentlich ' nur eine . Kopie . des . ämtlichen vom R
'
egierurigskominissär entworfenen 

darstellt. 
- · „ · 

1 • 
·unbekannt -Wann und .unter welchen Umständen erwarb der' Markf die GrtJnd 

. herrli�hkeit über einige Gru'ndstücke. Aus Re�ten des betreffenden Grundbuches1) 
1 • 

1)„ Gemeindearchiv Neud�rf. Qrig. Pergament, . stark beschädigt, Siegel fehlt. 
i) lni GelJ!eindearchiv ·Neudorf auf Original-Papier. 
5) Im Gemeindearchiv Neudo1f auf Otigina: PaJ!ier. 
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·entnehmen wir die verschiedenen Verpachtungen und Käufe vom Jahre 1 138 an
gefangen bis 1 804-. Der Grunddienst war jährlich zu Michaeli zu leisten. 1) 

Eini ge Eintragungen seien hier veröffentlicht : 
Fot. 39. lhro E.i:cdlenz. 

Der Hocli 1e11d lVolllgebohme He1 r Herr :Johann Ada'tpiz des Heyl Röm. 
Reiches Graf von Me ts c !t  Iltro Röm. Kaiß Mayj. w'ürkl. geheimer Rat!t und 
Reichs Hof Vice Kantzler etc. : l:.1npfangt allein Mt!z und Gt'"Zviiltr, umb zwey 
'.loch Ackhcr tit Neud01:fer tmtter feld t1t Krottsbach hinalmossend, mit dem obern 

. Rain an der Hajd und dem untern an dero selbst ei'g�ns Acklur anstossend, davon 
111au :liihrliclten einer Eltrsamben Gemeinde Grundbuch zu Neud01f, zu Mi'chae/t:<: 
Zeit zu reclztm Grunddienst dient z w ö lf Pfe n n hig und 'nicht mehr. Wonmzbeu 
hievor in hoc lib. C- fol: 33. Iltto Erce/l: der hoclt und · wohl geb�hme He.n· Herr 
Friedrich deß Ji. Röm. Reiches Graf VOit Sclt�nbo/u·1t e. e. allein. an Nutz und . 
Gewöhr geJ Chriben gestanden. Nim abd· SfJ'lld diest· 2 Yoclt Ackher sambt der 
sogenrmten frcym blmten Hoff in LaxenbMg und allm daraur g�hörigen Gritnd
stückhen p,;. 45000 sch. vermög ernC/zten General Kaufbrief, Wi"emt de dato .23. Yuly 
734 so in originali bcy dem Gnmdbuclt jJrodudrt abt•r gleich widetwnbs eztradiret 
worden, Kii11fliclze11 an eingangs lwchgedacht lhro Excellenz Hit!. Grafen von 
ll1ctsch gedigen. Mögen demnaclt Sr: E:rcell. damit ihren Nutz und Frommen 
sc/wffm wie Ihr geliist und gnmdb11c/1s Recht tst. Actum Neudorf den 4. Aug. 738. 

Ist ezi: gefortigter Außzug lzinmij] gegeben worden. 
� 

Fot. 61. • 

Herr :Jakob Zilker Mitnachbar und Fleisclthackermeister allhier und Anna 
Maria dessen Ehegattin empfangen zugleich Nutz und Grt.Viihr um e in e  :Joch 
Acker ziz Neud01:fer Bergfeld von einem Krottenbach zu dem .andem ·sto ssend mit 
der obern Seite an Simo_n Amaishaufen und mit der unterh .Seite ,an :Johann 
Utachinger anrainend, davon man jährlicle um Michae/is-Zeit der Gemeinde 
Neud01:f Grundbuch zu Rechten Grunddiensten tfienet 12 "Pfenning �md nicht mehr:.. 
IVorumm ;,(lrmahls sofches Grundstück als ez)t Dominica�-Gut der Ge111eiiede i1men. 

gelegen, und in hoc lib. C: Fol. 57 ·Michael Hofer allein ·an der Gewöhr. ge
sc/uieben gestanden, 'uach Vel'kmtf utius Hauses ,ist solcher Acker 'pr 1 :Joch um 
einen Kaufschilltizg pr 100 seit erkaufet, und an sich gebracle� :.worden. M�ge •· 

. demnach derselbe mit solchem Gnmdstück seinen N,utzm . schaffen, wie ·es ihm -

gelüstet, und Gnmdbuclts-Recht t"st. Actum Neudorf dm 25tm . Octooer -804, ---- �� . .  �"'"=< 
Ist timen ein geftrtigter Gewöhraus_zug Jlinausgegeben w_orden. 

Fol. 62. 
. . 

Se in e lw c hf ii rs tl. Gn ade1t ! 
T. P. Se. Ho chfii rs tl. Gn a de n  der Ho c h wo h lge b o rn u n d · Ho 'Ch

w ii rdigs te Herr Herr S�g1s11wnd �raf von Hohe�zivart l:.1·zbz"schof z'u Wien', Herr 
Herr der Herrsclwften Lmitz, Kranichberg, Neunkirche11. : tmd Nmdot:f e: e: e. 

1) 30 Pfennige machten J Schilling, 8 Schilling 1 Pfund oder Talent aus. Vergl. ·s c h a 1 k in 
« Uläuer des Vereines für· Lan1esl.:unde von Niederösterreich • · 1 883  ( 1 7); 279. · 
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empiangen aliein als Herrschaft iVeudOJf Nutz uud Gewöltr, eines Ackers t�t 
Neud01fer Neufe{d so aclzt Yoclt , vo11 einm1 Krottenbaclt zum andern hinaus 
stossmd, mit der obem Seite an Michael Hekel, und 11tit der untern a11 die Neu· 
riss, jmscits der Ziegelöfen Herrschaftsbrei'te anrainmd, davon man jährlich um 
Michaeliszei't in das Gemeingnmdbuclt Mud01f zu rechteu Gnmddi'enst dt'enet, 
a c h t  He lle r, und nicltt mehr. Hz'e1 umm vomzahls seine hoclifiirstl. f!_/11i11enz 
der Hoclm:ürdigst Hocltgebome J/iirst und Ht'rr Herr Cltris10ph der !teil. römisch 
Kirclte Prit-stcr Cm·dinal ll1iga z z i  v. W a a l  u n d  S o 1l 1l e u th u rm in lwc lib. 
C .  Fol. 54 an der Ge-UJöhr · gesc!triebeu gestanden, 7;ermög Regienmgs11ac/ifolge · 
aber von 29tm April! 803 ist gemeltes Grundstück auf Hocltgedachte Hoclifiirstl. 
He1·rschaft Neud01f gedielten. 

Mögm deimtaclt Hoclzdieselbm !ti'emit ihren Nutzm und Frommen schaffen, 
wfr beliebet, jedoch nach Gnmdbuclts Reclzt und Gewohnheit. Actum Neud01f, 
dm 311tn October 804. 

Haben einen gefertigten Auszug hinaus empfangen. . 
Als 1 848 die Grund und Boden betreffenden Abgaben neu geregelt wurden, 

erhielt der Markt für diese Grunddienste eine entsprechende Ablösung. 

Der Grundsteuerkataster und die GrundbOcherreform . 
Von Vinzenz L o b o s. 

(Schluß). 
I I .  

Die  zweite Angelegenheit, auf welche wir d ie  Aufmerksamkeit lenke� möch· 
ten, ist des)1alb von großer Bedeutung, weil sie die Sicherung der Ordnung der 
berichtigten Grundbücher für die Zukunft hin betrifft. In dieser Hinsicht muß die 
Frage gestellt werden, ob und was die Regierung zu veranlassen gedenkt, um 
dies�r . Institution eine dauerhafte, rechtmäßige Entwicklung und die ihr gebüh
rende Bedeutung zu sichern . 

> 

Wir müssen mit voller Anerkennung zugeben, daß die Regierung schön 
manches getan und auch für die Zukunft schon manche Maßregel getroffen hat,· 
um die Erhaltung der Grundbuchsordnung einigermaßen sicherzustellen.  

Zu den ersteren Maßnahmen gehören : a) die in Galizien und in  der Buko
wina allgemein verbreitete populäre Broschüre in allen L_andessprachen · (65 :000 ' 
Exemplar�) mit übersichtlicher Belehrung über die Bedeutung und Nützlichkeit , 
der Institution der Grundbücher ; 

b) die Bestimmung des § 37  des Gesetzes über die Revision der Grund· · · · · 

bücher, laut welcher d i e  B i l d u n g  v o n  E i g e n t u m sg e m e i n s c h a ft e n  u n· 
t e r s a g t  i s t ;  

c) �ie Verordnung1 daß im Zuge der Verl:rssenschaftsabhandlung die Auf· 
hebung der Eigentumsgemeinschaft auch über Wunsch nur e i n e s M i t b e s i t z e r s 
zu vollziehen ist. 

. , Zu den anderen -Mitteln gehören : l .  Die Absicht der Regierun.g, nicht nu,r_ 


